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ANLAGE I 

Personen und Organisationen nach Artikel 1 

 

Personen 

 Name  Angaben zur Identität  Gründe Datum der 
Aufnahme in 
die Liste 

1. Adib Mayaleh geboren 1955 in Daraa 
 

Im Rahmen seiner 
Tätigkeit als 
Gouverneur der 
Zentralbank Syriens 
verantwortlich für 
wirtschaftliche und 
finanzielle 
Unterstützung des 
syrischen Regimes. 

∗ 

2. Salim Altoun, 
alias Saleem 
Altoun, alias 
Abu Shaker 

Vorsitzender und 
Geschäftsführer des 
Konzerns Altoun Group  
 
geboren 1940 in Caracas, 
Venezuela 
 
venezolanischer 
Staatsbürger, 
ID-Nr. 028173131 
(möglicherweise im 
Besitz eines 
venezolanischen Passes) 
 
verfügt über einen 
libanesischen Wohnsitz 
und eine libanesische 
Arbeitserlaubnis 
(Nr. 1486/2011) 

Unterstützt das Regime 
finanziell. Über die 
Altoun Group beteiligt 
an einem System zur 
Ausfuhr syrischen Öls 
mit dem in die Liste 
aufgenommenen 
Unternehmen Sytrol als 
Einnahmequelle für das 
Regime. 

∗ 

                                                 
∗  ABl: Bitte Datum der Veröffentlichung einfügen. 
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 Name  Angaben zur Identität  Gründe Datum der 
Aufnahme in 
die Liste 

3. Youssef Klizli Assistent von Salim 
Altoun 

Unterstützt das Regime 
finanziell. Helfer von 
Salim Altoun bei der 
Entwicklung eines 
Systems, über die 
Altoun Group, zur 
Ausfuhr syrischen Öls 
mit dem in die Liste 
aufgenommenen 
Unternehmen Sytrol als 
Einnahmequelle für das 
Regime. 

∗ 

 

                                                 
∗  ABl: Bitte Datum der Veröffentlichung einfügen. 
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Organisationen 

 Name  Angaben zur Identität  Gründe Datum der 
Aufnahme in 
die Liste  

1. General 
Organisation of 
Tobacco 
 

Salhieh Street 616, 
Damaskus, Syrien 
 

Unterstützt das syrische 
Regime finanziell. Die 
Organisation steht 
vollständig im 
Eigentum des syrischen 
Staates. Ihre Gewinne, 
die u.a. aus dem 
Verkauf von Lizenzen 
zur Vermarktung 
ausländischer 
Tabakmarken und aus 
der Besteuerung von 
deren Einfuhr stammen, 
werden an den 
syrischen Staat 
abgeführt. 

∗ 

2. Altoun Group Altoun Group 
Maaraba Damascus 
Countryside 
North Circular Highway 
Damaskus 
Syrien 
Tel.: 00963-11-5915685 
Postal Box 30484 
1987 US SIC Codes 6719 
NACE Codes 7415 

Unterstützt das syrische 
Regime finanziell. 
Beteiligt an einem 
System zur Ausfuhr 
syrischen Öls mit dem 
in die Liste 
aufgenommenen 
Unternehmen Sytrol als 
Einnahmequelle für das 
Regime. 

∗ 

 

__________________ 

                                                 
∗  ABl: Bitte Datum der Veröffentlichung einfügen.. 




